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§31

Bürgschaft

(1) Kollektive der Werktätigen können sich ver
pflichten, die Bürgschaft über den Rechtsverletzer zu 
übernehmen und dem Gericht vorschlagen, eine 
Strafe ohne Freiheitsentzug auszusprechen. Ausnahms
weise können auch einzelne, zur Erziehung des Tä
ters befähigte und geeignete Bürger die Bürgschaft 
übernehmen.

(2) Bestätigt das Gericht im Urteil die Übernah
me der Bürgschaft, sind das Kollektiv oder der Bürge, 
der sie beantragt hat, verpflichtet, die Erziehung des 
Rechtsverletzers zu gewährleisten.

(3) Die durch die Bürgschaft übernommene 
Verpflichtung erlischt nach Ablauf eines Jahres. Bei 
Verurteilung auf Bewährung kann sie für eine län
gere Dauer, jedoch nicht über die Bewährungszeit 
hinaus bestätigt werden.

(4) Entzieht sich der Verurteilte böswillig der 
Bewährung und Wiedergutmachung, kann das 
Kollektiv oder der Bürge beim Gericht den Voll
zug der mit einer Verurteilung auf Bewährung an
gedrohten Freiheitsstrafe beantragen.

(5) Das Gericht bestätigt auf Antrag des Kollek
tivs oder des Bürgen das Erlöschen der Bürgschaft, 
wenn die Voraussetzungen für die Erfüllung der mit 
der Bürgschaft verbundenen Verpflichtungen weg
gefallen sind.

§32

Pflichten der Betriebe, Genossenschaften und 
gesellschaftlichen Organisationen 

Wird eine Strafe ohne Freiheitsentzug ausgespro
chen, so sind die Leiter der Betriebe, der staatlichen 
Organe und Einrichtungen, die Vorstände der Ge
nossenschaften und die Leitungen der gesellschaftli
chen Organisationen, in deren Bereich der Verurteilte 
arbeitet und lebt, verpflichtet, die erzieherische Ein
wirkung des Kollektivs auf den Verurteilten zu ge
währleisten.


